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N  I  E  D  E  R  S  C  H  R  I  F  T 
 

Sitzung des Gemeinderats von Fulpmes 

 

21. Dezember 2015 19.30-21.45 Uhr Sitzungssaal Gemeindeamt Fulpmes 

   

X Bgm. Mag. Robert Denifl Bürgerliste der österreichischen Volkspartei 

X GR  Dr. Franz Krösbacher Bürgerliste der österreichischen Volkspartei 

X E-GR Artur Praxmarer (für Roost) Bürgerliste der österreichischen Volkspartei 

X GR Roman Krösbacher Bürgerliste der österreichischen Volkspartei 

X Bgm.-Stv. Johann Deutschmann Gemeinsam für Fulpmes 

X GR Mag. Josef Hammer Gemeinsam für Fulpmes 

X GR Peter Gleinser Gemeinsam für Fulpmes 

X GR Rudolf Terza Gemeinschaftsliste Medraz-Fulpmes Hermann Haller 

X GR DI MMag. Markus Canazei Grüne Initiative Fulpmes 

X GV Gottfried Kapferer Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GRin Gertraud Huter Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Dr. Georg Hörtnagl Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X E-GR Helmut Grißmann (für Zimmermann) Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Andreas Wurzer Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer 

X GR Ali Gündogdu Miteinander für Fulpmes 

    

X  Florian Stockhammer Protokollführer 

X  Mag. Alexander Bertignol Amtsleiter 

 

T A G E S O R D N U N G 

 
1. Begrüßung/Feststellung der Beschlussfähigkeit. Genehmigung Protokoll 27.10.2015 & 03.12.2015. 

2. Beratung/Beschlussfassung über die Gebühren und Abgaben ab dem Jahr 2016. 

3. Beratung/Beschlussfassung über den Voranschlag 2016 und den mittelfristigen Finanzplan der Ge-

meinde sowie den Erfolgsplan 2016 der VAB und des VBV. 

4. Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen von Herrn Walter Mungenast um Löschung des Vor- 

und Wiederkaufsrechts auf Gp. 1345/3 EZ 844 GB 81107 Fulpmes. 

5. Beratung/Beschlussfassung betr. Kooperationsvereinbarung mit der A1 Telekom Austria AG. 

6. Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen um Verwendungsgenehmigung des Gemeindewappens 

durch Herrn Manfred Jenewein, Riehlstraße 6, 6166 Fulpmes. 

7. Beratung/Beschlussfassung betr. Anpassung der Strafen in der Museumsgarage und am Parkplatz 

Jägerhäusl von derzeit sechs auf € 15,00. 

8. Beratung/Beschlussfassung betr. Auflage und Erlassung Flächenwidmungsplanänderung  

031-2/FWP/15/2015 - Planungsbereich Teilstück der Gp. 408/1, KG Fulpmes, EZ 288. 

9. Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen Eberhard Suitner, Waldrasterstraße 28, um Ankauf von 

Teilstück 1 der Gp. 408/1 im Ausmaß von 447 m².  

10. Bericht des Bürgermeisters. 

11. Bericht über personelle Angelegenheiten. 

12. Anträge, Anfragen, Allfälliges. 
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1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. Genehmigung der Protokolle vom 27.10.2015 und 

03.12.2015 

2 Beratung/Beschlussfassung über die Gebühren und Abgaben ab dem Jahr 2016. 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, die Gebühren und Abgaben mit 01. Jänner bzw. mit 

01. April 2016 wie folgt festzulegen. Gegenüber der EDV-Vorschreibung sind Abweichungen 

durch Centdifferenzen möglich. 

Gebühren und Abgaben der Gemeinde Fulpmes 

ab 01. Jänner 2016 

Grundsteuer A: 500 % des Messbetrages (von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) 

 

Grundsteuer B: 500 % des Messbetrages (von den Grundstücken) 

 

Kommunalsteuer: 3 v. H. der Lohnsumme (BGBl. Nr. 819 vom 30.11.1993 i.d.g.F.) 

 

Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 1982, LGBl. Nr. 60/1982 i.d.g.F., 

aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl.Nr. 103/2007 i.d.g.F. und nach der Vergnügungs-

steuersatzung vom 21.03.2002. 

 

Hundesteuer nach der Satzung vom 13.10.1997, dem jeweils gültigen Finanzausgleichsgesetz und 

dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, i.d.g.F. 

 

a) für den ersten gehaltenen Hund (gleicher Betrag für männliche und weibliche Hunde)  € 130,00 

b) für jeden weiteren in einem Haushalt gehaltenen Hund € 300,00 

c) für einen Hund, welcher der Bewachung dient bzw. der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 

gehalten wird € 55,00 

 

Bezüglich einer eventuellen Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung gelten die Bestimmungen der 

Hundesteuersatzung vom 13.10.1997. 

 

Ausgleichsabgabe gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 58/2011, 

i.d.g.F und der Verordnung des GR vom 10.02.2015. 

Erschließungsbeitrag gemäß Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. Nr. 

58/2011, i.d.g.F, mit 2 v. H. des Erschließungskostenfaktors in Höhe von € 183,50 laut Verordnung 

des GR vom 10.02.2015. 

Gemeindeverwaltungsabgaben nach der Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 2007 i.d.F. 

LGBl. Nr. 31/2007 i.d.g.F. 

 

Müllgebühren: 
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a) Grundgebühr pro Einwohnergleichwert  € 15,65 (inkl. MWSt) 

b) Kosten pro Sack (60 l)    € 04,10 (inkl. MWSt) 

c) Kosten pro Containerentleerung (240 l)  € 13,80 (inkl. MWSt) 

d) Kosten pro Containerentleerung (800 l)  € 46,25 (inkl. MWSt) 

e) Kosten pro Containerentleerung (1100 l)  € 63,30 (inkl. MWSt) 

 

Kompostierung: 

 

a) ganzjährige Entsorgung    € 24,75 (inkl. MWSt) 

b) Eigenkompostierung Sommer              € 12,30 (inkl. MWSt) 

 

Friedhofsgebühren gemäß Friedhofsgebührenordnung vom 01.01.2004 

 

a) Einzelgrab:       €   28,00 

b) Urnengrab:       €   28,00 

c) Doppelgrab:       €   56,00 

d) Grabstätte der Salesianer im Ausmaß von 4 Einzelgräbern:  €  112,30 

 

Grabeinfassungen – nur am neuen Friedhof – gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.1987 (ein-

schließlich Material- und Arbeitsaufwand): 

 

(1) Einzelgräber: 

a) Randgrab:  € 284,00 

b) Mittelgrab:  € 216,00 

(2) Doppelgräber:  

a) Randgrab:  € 400,00 

b) Mittelgrab:  € 320,00 

 

(3) Grabeinfassung mit Granit Leistensteine: € 216,00 

 

(4) Abdeckplatten Urnengräber:   € 349,50  

Fahrtersatz Kindergarten (inkl. 10 % USt) für das erste Kind jährlich € 22,00  (alle weiteren Kinder 

eines Haushalts sind frei!) 

 

Schülerhort Fulpmes: 
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EUR 40,00  im Monat     (Besuch des Horts 1 x pro Woche)  

EUR 49,00  im Monat     (Besuch des Horts 2 x pro Woche)  

EUR 57,00 im Monat      (Besuch des Horts 3 x pro Woche)  

EUR 64,00 im Monat      (Besuch des Horts 4 x pro Woche)  

EUR 70,00  im Monat     (Besuch des Horts 5 x pro Woche) 

Zusatzkosten:  Mittagsmenü   

 

Kinderkrippe Fulpmes „Spatzennest“ 

Besuche pro Woche       Gebühren pro Monat   Besuche pro Woche       Gebühren pro Monat 

1 Halbtag           30,00   2 Halbtage           45,00     

3 Halbtage           60,00   4 Halbtage           75,00 

5 Halbtage           90,00   6 Halbtage         105,00 

7 Halbtage         120,00   8 Halbtage         135,00     

9 Halbtage         150,00  10 Halbtage         165,00    

Mittagessen: € 3,00 je Mahlzeit 

Hinweis: Ein Vormittag bzw. ein Nachmittag wird immer jeweils als Halbtag verrechnet (auch Freitag-

nachmittag gilt als ein ganzer Halbtag) 

Geschwisterermäßigung: Das Kind, das seltener die Einrichtung besucht, erhält einen Gebührennach-

lass von 50 % (ausgenommen Mittagessen!) 

Ferienregelung: Während der Schulferien werden für einrichtungsfremde Kinder EUR 1,50 pro Stunde 

verrechnet 

 

Pacht- und Anerkennungszinse  werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10.01.1986 belassen. 

 

Die Gehsteigabgabe wird nicht eingehoben. 

 

Anstelle der Ankündigungsabgabe ist mit 01.06.2000 die neue Werbeabgabe in Kraft getreten. 
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Sporthalle – Gebühren 

 

Für Vereine mit Sitz in Fulpmes und alle Bürger mit Wohnsitz in Fulpmes 

betragen die Gebühren 

Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle incl. MwSt./pro Stunde  € 18,50  € 15,42    €   3,06  

kleine Halle incl. MwSt./pro Stunde   € 11,00  €   9,17    €   1,83    

 

Samstag, Sonn- und Feiertag (nur für Veranstaltungen geöffnet) 

Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle incl. MwSt./pro Stunde  € 32,00  € 26,67    €    5,33  

kleine Halle incl. MwSt./pro Stunde   € 16,00  € 13,33      €    2,67  

 

 

Für Vereine aus anderen Orten und alle anderen Benützer betragen die Gebühren: 

 

Montag – Freitag    Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle incl. MwSt./pro Stunde  € 32,00  € 26,67    €    5,33  

kleine Halle incl. MwSt./pro Stunde   € 16,00  € 13,33    €    2,67 

 

 

Samstag, Sonn- und Feiertag (nur für Veranstaltungen geöffnet) 

Brutto    Netto  UST 20% 

große Halle incl. MwSt./pro Stunde  € 62,00  € 51,67    €  10,33  

kleine Halle incl. MwSt./pro Stunde   € 32,00  € 26,67    €    5,33 

 

Für jede angebrochene Stunde muss der volle Betrag entrichtet werden. 

 

Gebühren und Abgaben der Gemeinde Fulpmes 

ab 01. April 2016 

 

Wasseranschlussgebühren gemäß § 3 der Wasserleitungsgebührenordnung vom 15.04. 1993 pro 

m³ Bemessungsgrundlage € 2,03 (inkl. 10 % USt), gemäß § 3 Abs. (4) beträgt die Mindestbemes-

sungsgrundlage für Gebäude 250 m³ umbauter Raum.  
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Kanalanschlussgebühren gemäß § 3 der Kanalgebührenordnung vom 19.08.1993 pro m³ Bemes-

sungsgrundlage € 2,19 (inkl. 10 % USt), gem. § 3 Abs. (4) beträgt die Mindestbemessungsgrundlage 

für Gebäude 250 m³ umbauter Raum. 

Wasserbenützungsgebühren gemäß § 5 der Wasserleitungsgebührenordnung beträgt der Wasser-

zins pro m³ Wasserverbrauch € 0,56 (inkl. 10 % USt). 

Kanalbenützungsgebühren gemäß § 4 der Kanalgebührenordnung beträgt die Kanalgebühr pro m³ 

Wasserverbrauch € 1,63 (inkl. 10 % USt). 

Für landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung wird bei der Kanalgebührenberechnung pro Großvie-

heinheit jährlich eine Wassermenge von 15 m³ vom Wasserzählerergebnis abgezogen. Für die Ermitt-

lung des Viehbestandes ist jeweils die letztgültige Viehzählung maßgebend. Die Großvieheinheiten 

werden wie folgt ermittelt: 

   1 GVE  Rinder, Pferde 

   0,2 GVE Schweine, Ziegen, Schafe ab 2 Monaten 

 

Als Entschädigung für Wassermengen, die nicht in den Kanal gelangen (z. B. für das Straßen- 

oder Gartenspritzen) wird für jedes Wohn- und Betriebsgebäude im Gemeindegebiet von Fulpmes 

jährlich eine Wassermenge im Ausmaß von 10 % des Wasserzählerergebnisses abgezogen. 

Bei Einleitung von Fremdwässern in den Trennkanal (Regenkanal) wird ein Gebührensatz in der 

Höhe von 50 % der laufenden Kanalbenützungsgebühr, d. s. derzeit € 0,81 inkl. Mehrwertsteuer pro 

m³ verrechnet (lt. GR 19.06.1995). 

 

Wasserzählermiete gemäß § 6 der Wasserleitungsgebührenordnung beträgt die Zählermiete jährlich: 

a) für 3- und 7-m³-Zähler    €   10,00  inkl. 10 % USt 

b) für 20-m³-Zähler     €   42,00  inkl. 10 % USt 

c) für Großbereichszähler ab DN 80   € 180,00  inkl. 10 % USt 

 

3 Beratung/Beschlussfassung über den Voranschlag 2016 und den mittelfristigen Finanzplan der Gemeinde 

sowie den Erfolgsplan 2016 der VAB und des VBV. 

a) Beschluss: 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat den vom Bürgermeister vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2016 

unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat beschlossenen Änderung des Haushaltsplanes, der Einnahmen 

und Ausgaben  

 im ordentlichen Haushalt in Höhe von je € 9.131.800,-- und  
 im außerordentlichen Haushalt solche von je € 0.00,--  
 
vorsieht. Gleichzeitig wird der mittelfristige Finanzplan lt. Beilage beschlossen. 

 

b) Beschluss: 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf des Erfolgsplanes 2016 des wirtschaftlichen 

Unternehmens „Veranstaltungsbetriebe der Gemeinde Fulpmes“, welcher somit wie folgt festgesetzt ist: 
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In EURO     Einnahmen  Ausgaben     

 
           
1. Großer Saal u. Villepreux      5.000,--     5.300,--  
2. Vermietungen       46.000,--            0,-- 
3. Garagen      20.000,--   18.100,-- 
4. Betriebskosten        22.000,-- 
5. Heizkosten           8.000,-- 
6. Strom           5.000,-- 
7. Verwaltungskosten            5.000,-- 
8. Versicherungen             500,-- 
9. Instandhaltung Gebäude       70.000,-- 
10. Überschuss Vorjahr    120.000,--            0,--     
11. Überdachung Vorplatz Pavillon      5.000,--                  1.000,-- 
12. Eislaufplatz         10.900,--      8.900,-- 
13. Kunstrasenplatz        5.500,--      2.800,-- 
14. WC Anlage               4.000,-- 
15.Zuführung Rücklage           61.800,-- 
             ------------------------------------------------------------------ 
      212.400,--           212.400,-- 
                    ====================================== 

c) Beschluss: 
 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat den vorliegenden Entwurf des Erfolgsplanes 2016 des wirtschaftlichen 

Unternehmens „Versorgungsbetriebverbund der Gemeinde Fulpmes“, welcher somit wie folgt festgesetzt ist: 

 

In EURO     Einnahmen  Ausgaben     
 
1. Museumsgarage      16.500,--    68.700,--  
2. Parkdeck       14.000,--   17.200,--  
3. Kraftwerk       49.000,--   39.400,-- 
4. Verwaltungskosten                                             0,--     4.500,-- 
5. Investitionszuschuss Gemeinde    49.800,--           0,-- 

                ------------------------------------------------------------------ 
                        129.300,--             129.300,-- 
                    ===================================== 

 

 

d) Beschluss: 
 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, die Summe, ab der eine Erläuterung für die Unterschiede zwischen den 

vorgeschriebenen Beträgen und den veranschlagten Beträgen für die Genehmigung des Rechnungsabschlus-

ses erforderlich ist, mit € 70.000 je Voranschlagspost anzusetzen. 

 

4 Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen von Herrn Walter Mungenast um Löschung des Vor- und 

Wiederkaufsrechts auf Gp. 1345/3 EZ 844 GB 81107 Fulpmes. 

Einstimmig stimmt der Gemeinderat der Löschung des Vor- und Wiederkaufsrechts auf Gp. 1345/3 

EZ 844 81107 Fulpmes zu. Alle anfallenden Kosten werden vom Antragsteller getragen. 
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5 Beratung/Beschlussfassung betr. Kooperationsvereinbarung mit der A1 Telekom Austria AG. 

Einstimmig wird die vorliegende Kooperationsvereinbarung zwischen der A1 Telekom Austria AG 

und der Gemeinde Fulpmes beschlossen (Anhang 1). 

 

6 Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen um Verwendungsgenehmigung des Gemeinde-wappens 

durch Herrn Manfred Jenewein, Riehlstraße 6, 6166 Fulpmes. 

Mit 13 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen beschließt der Gemeinderat, Herrn Manfred Jenewein, 

Riehlstraße 6, 6166 Fulpmes die Bewilligung für die Verwendung des Gemeindewappens aus-

schließlich auf Souvenirartikeln bis 31.12.2017 zu erteilen. Bei Zuwiderhandeln erlischt die Bewilli-

gung mit sofortiger Wirkung. 

 

7 Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen um Verwendungsgenehmigung des Gemeinde-wappens 

durch Herrn Winfried Schatz, Gertrud-Fussenegger-Straße 23, 6410 Telfs . 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, Herrn Winfried Schatz, Gertrud-Fussenegger-Straße 23, 

6410 Telfs, die Bewilligung für die Verwendung des Gemeindewappens im genannten Projekt in der 

Sparte der Sponsoren zu erteilen. 

 

8 Beratung/Beschlussfassung betr. Anpassung der Strafen in der Museumsgarage und am Parkplatz 

Jägerhäusl von derzeit sechs auf € 15,00. 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat die Anpassung der Strafen bei Nichtlösen eines Park-

scheins in der Museumsgarage sowie am Parkplatz Jägerhäusl von derzeit € 6 auf € 15 per sofort 

anzuheben. Die Erhöhung tritt mit Kundmachung in Kraft.  

 

9 Beratung/Beschlussfassung betr. Auflage und Erlassung Flächenwidmungsplanänderung  

031-2/FWP/15/2015 - Planungsbereich Teilstück der Gp. 408/1, KG Fulpmes, EZ 288. 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Fulpmes einstimmig 

gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. 

Nr. 56, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 – TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den 

von DI Erika Plank ausgearbeiteten Entwurf vom 22. Dezember 2015, über die Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes der Gemeinde Fulpmes im Bereich Grundstücke 408/1, 408/150 KG Fulpmes 

(zur Gänze/zum Teil) durch vier Wochen hindurch vom 22. Dezember 2015 bis zum 19. Januar 2016 

zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 

  

Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Fulpmes vor: 
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Umwidmung eines Teilstücks der Gp. 408/1 von derzeit Freiland gem. § 41 TROG 2011 in Gewerbe 

und Industriegebiet gem. § 39.1  

Grundstück 408/1 KG 81107 Fulpmes (70310) (rund 447 m²) von Freiland § 41 in Gewerbe- u. Indust-

riegebiet § 39.1 sowie Grundstück 408/150 KG 81107 Fulpmes (70310) (rund 2 m²) von Gewerbe- u. 

Industriegebiet § 39.1 in Gewerbe- u. Industriegebiet § 39.1.  

Gleichzeitig wird gemäß § 113 Abs. 3 iVm 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 der Beschluss über die dem 

Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 

  

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungsnahme-

frist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 

wird. 

 

10 Beratung/Beschlussfassung betr. Ansuchen Eberhard Suitner, Waldrasterstraße 28, um Ankauf von 

Teilstück 1 der Gp. 408/1 im Ausmaß von 447 m².  

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, dem Ansuchen von Eberhard Suitner, Waldrasterstraße 28, 

6166 Fulpmes, um Ankauf von Teilstück 1 der Gp. 408/1 im Ausmaß von 447 m² zuzustimmen. Der 

reduzierte Kaufpreis beträgt € 56,50/m² und beläuft sich somit gesamt auf € 25.255,50. Alle anfal-

lenden Kosten und Gebühren sind vom Käufer zu tragen.  

 

 11 Beratung/Beschlussfassung betr. Projekt Entfernung der Vorrangtafeln im gesamten Ortsgebiet.  

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, das Projekt weiterzuverfolgen und genehmigt die hierfür 

notwendigen Planungskosten in der Höhe von ca. € 8.500 (ohne MwSt.). 

 

12 Bericht des Bürgermeisters. 

12.1 Holzmeister-Krippe. 

 

13 Bericht über personelle Angelegenheiten. 

 

14 Anträge, Anfragen und Allfälliges. 

Da Denifl für den folgenden Tagesordnungspunkt den Ausschluss der Öffentlichkeit für nötig hält, bedankt 

er sich bei den ZuhörerInnen und bittet diese nun, den Sitzungssaal zu verlassen. 
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14.1  Wohnungsvergaben beim Prantnerhaus. 

 

14.2  Ansuchen Tanja Lachenmaier und Kurt Wierer um Freizeitwohnsitzwidmung. 

Einstimmig wird der Punkt aufgenommen. 

Einstimmig fasst der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, die Umwidmung des Danlerhauses in 

der Medrazerstraße in einen Freizeitwohnsitzung zu befürworten. Damit die jetzige Gemeindewoh-

nung in der Brunnachstraße 2 von Herrn Kurt Wierer nach der Sanierung des Danlerhauses frei 

wird, wird ein Räumungsvergleich (Frist 31. Dezember 2017) abgeschlossen. 

 

14.3  Ansuchen um Vermietung von Stellplätzen in der KPZ Michel-Pfurtscheller-Weg. 

Einstimmig wird der Punkt aufgenommen. 

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, ein bis zwei Parkplätze im Bereich der Kurzparkzone Al-

penresidenz in der Bahnstraße zum üblichen Preis von je € 150,00 pro Jahr (indexgebunden) an die 

Xu Huanbin KG, Riehlstraße 1/G6, 6166 Fulpmes) bis auf Widerruf zu verpachten. 

 

14.4  Projekt Forstweg Vergör. 

Mit 14 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme wird der Punkt aufgenommen. 

Mit 14 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme erteilt die Gemeinde Fulpmes als Grundeigentümer dem 

Projekt seine Zustimmung. 

 

14.5  Stand Flüchtlingsheim beim ehemaligen Holzmeister-Restaurant. 

14.6  Projekt Recyclinghof neu. 

14.7  TSV AustriAlpin Fulpmes; Vereinslokal. 

 

Da keine Wortmeldungen mehr folgen, beendet der Vorsitzende die Sitzung um 21.45 Uhr. 

 


